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DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG, BERLIN 

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, BERLIN 

GKV-SPITZENVERBAND, BERLIN  
_______________________________________________________________________ 

30.03.2022 
 

Gemeinsame Grundsätze zur Datenübermittlung 
an die Unfallversicherung 

nach § 103 SGB IV   
 

in der vom 01.01.2023 an geltenden Fassung1 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, die Deutsche Rentenversicherung Bund 

sowie der GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen) haben zur 

Übermittlung von Daten durch den Unternehmer im Lohnnachweisverfahren, zum Inhalt 

des elektronischen Lohnnachweises, zur Stammdatendatei und zur Verarbeitung, Weiter-

leitung und Nutzung der Daten zum Lohnnachweisverfahren die nachfolgenden „Gemein-

samen Grundsätze zur Datenübermittlung an die Unfallversicherung“ aufgestellt. Sie kom-

men damit ihrer Verpflichtung nach § 103 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) nach. 

Die „Gemeinsamen Grundsätze zur Datenübermittlung an die Unfallversicherung“ sind 

nach Anhörung der Arbeitgeberverbände vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

genehmigt worden. 

Die Gemeinsamen Grundsätze werden durch Verlautbarungen der Deutschen Gesetzli-

chen Unfallversicherung erläutert. 

 

 

 

1 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Gemeinsamen Grundsätzen nach Anhö-
rung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände am 04.08.2022 genehmigt. 
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1. Allgemeines 

Die Unternehmer haben gemäß § 165 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) in der ge-

setzlichen Unfallversicherung nach Ablauf eines Kalenderjahres die Arbeitsentgelte der Ver-

sicherten und die geleisteten Arbeitsstunden summarisch mit dem Lohnnachweis nach  

§ 99 SGB IV (elektronischer Lohnnachweis) zu melden.  

Soweit die Satzung bestimmt, dass sich die Höhe der Beiträge für Beschäftigte nach der 

Zahl der Versicherten (§§ 155, 185 SGB VII) oder nach Arbeitsstunden (§ 156 SGB VII) rich-

tet, melden die Unternehmer die für diese Berechnung benötigten Grundlagen ebenfalls mit 

dem elektronischen Lohnnachweis. 

Das elektronische Lohnnachweisverfahren gilt nicht für Unternehmen, die der landwirtschaft-

lichen Berufsgenossenschaft formell angehören. Es gilt ferner nicht, soweit die Unfallversi-

cherungsträger für sich und ihre eigenen Unternehmen zuständig sind.  

1.1 Elektronischer Lohnnachweis 

Zur Erstattung des elektronischen Lohnnachweises an den zuständigen Unfallversicherungs-

träger ist der Unternehmer (§ 136 Abs. 3 SGB VII) jeweils bis zum 16. Februar des Folgejah-

res verpflichtet. Der Unternehmer ist auch Schuldner der Beiträge. Die Übermittlung erfolgt 

aus einem systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogramm oder einer systemgeprüften Aus-

füllhilfe nach § 28a Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB IV. 

1.2 Unterjähriger elektronischer Lohnnachweis  

Abweichend von Abschnitt 1.1 ist der elektronische Lohnnachweis bei Insolvenz, Einstellung 

des Unternehmens, der Beendigung aller Beschäftigungsverhältnisse oder anderen Sachver-

halten (z.B. Übergang eines Unternehmens oder eines Unternehmensteils auf einen Nachfol-

ger), die zu einem Wegfall der meldenden Stelle führen, nach § 99 Abs. 4 SGB IV mit der 

nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen, abzugeben (unter-

jähriger elektronischer Lohnnachweis). Dies gilt bei der Beendigung aller Beschäftigungsver-

hältnisse nur, soweit absehbar ist, dass im selben Jahr keine neuen Beschäftigungsverhält-

nisse begründet werden. 

Wird das Insolvenzverfahren eröffnet oder weist das Insolvenzgericht den Antrag auf Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens ab, beginnt die Abgabefrist mit dem Tag, der auf den Erlass 

des Beschlusses des Insolvenzgerichts folgt. 

Wird das Unternehmen eingestellt, also endgültig und dauernd aufgegeben, beginnt die Ab-

gabefrist mit dem Tag, der auf die Bekanntgabe des Bescheids über das Ende der Zustän-

digkeit des Unfallversicherungsträgers nach § 136 Abs. 1 Satz 1 SGB VII folgt. 

Ändert sich die Zuständigkeit für ein Unternehmen, überweist der Unfallversicherungsträger 
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dieses dem zuständigen Unfallversicherungsträger. Fällt der Termin der Überweisung nicht 

auf den Jahreswechsel, setzt der bisher zuständige Unfallversicherungsträger den Beginn 

der Abgabefrist fest. 

Ist ein unterjähriger elektronischer Lohnnachweis erstattet worden, weil alle Beschäftigungs-

verhältnisse beendet wurden, und entstehen danach für das betroffene Jahr weitere Bei-

tragsansprüche (zum Beispiel durch neue Beschäftigungsverhältnisse), hat der Unternehmer 

den unterjährigen elektronischen Lohnnachweis zu stornieren und die Meldung erneut frist-

gerecht zu erstatten.  

1.3 Besondere Begriffe 

1.3.1 Meldende Stelle 
Als meldende Stelle wird derjenige Beschäftigungsbetrieb eines Unternehmens bezeichnet, 

der für einen oder mehrere Beschäftigungsbetriebe desselben Unternehmens die Erstattung 

des elektronischen (Teil-)Lohnnachweises verantwortet. Ein Unternehmen kann mehrere 

meldende Stellen haben. 

1.3.2 Die Abrechnung durchführende Stelle 
Bei der die Abrechnung durchführenden Stelle handelt es sich um einen Beschäftigungsbe-

trieb im Unternehmen oder auch um einen externen Dienstleister, wie zum Beispiel einen 

Steuerberater, der die Entgelte abrechnet und die Unterlagen darüber führt. Dies kann auch 

für mehrere Beschäftigungsbetriebe im Unternehmen erfolgen. Für ein Unternehmen kann 

es mehrere die Abrechnung durchführende Stellen geben. 

1.3.3 Ersteller des Datensatzes 
Der Ersteller des Datensatzes bestimmt sich aus den durch die Gemeinsamen Grundsätze 

für die Kommunikationsdaten nach § 28b Absatz 1 Nr. 4 SGB IV getroffenen Festlegungen.  

1.3.4 Anzuwendende Gefahrtarifstellen 
Die anzuwendenden Gefahrtarifstellen werden durch die Gefahrklassen bestimmt, die im 

Veranlagungsbescheid festgelegt worden sind. 

1.3.5 Umlagegruppen 
Umlagegruppen sind die zur Abstufung der Beiträge im Bereich der Unfallversicherungsträ-

ger der öffentlichen Hand gebildeten Beitragsgruppen (siehe §§ 185, 186 SGB VII). 
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1.3.6 Persönliches Identifikationskennzeichen 
Zur Qualitätssicherung der beim elektronischen Lohnnachweis und im Stammdatendienst 

anzugebenden Unternehmensnummer erfolgt deren Angabe in Kombination mit dem vom 

Unfallversicherungsträger vergebenen persönlichen Identifikationskennzeichen. 

1.3.7 Kennzeichnung des Meldevorgangs  
Zur Vereinfachung der nachgelagerten Verarbeitungsprozesse bei der Datenannahmestelle, 

den Unfallversicherungsträgern sowie in den systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogram-

men  und systemgeprüften maschinellen Ausfüllhilfen wird der Meldevorgang zu einem Bei-

tragsjahr mit einer durchgängig zu verwendenden Vorgangs-ID gekennzeichnet. 

2. Übermittlung des elektronischen Lohnnachweises durch den Unternehmer 

2.1 Allgemeines 
Für die Übermittlung der Daten sind die Gemeinsamen Grundsätze für die Kommunikations-

daten nach § 28b Absatz 1 Nummer 4 SGB IV sowie die Gemeinsamen Grundsätze Technik 

nach § 95 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

2.2 Annahmestelle der Unfallversicherungsträger, Kommunikationsserver  
Die Unternehmer übermitteln die elektronischen Lohnnachweise an die Annahmestelle der 

Unfallversicherungsträger. Dabei wird der Kommunikationsserver der gesetzlichen Kranken-

versicherung genutzt.  

2.3 Systemgeprüfte Ausfüllhilfe 
Unternehmer, die kein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm einsetzen, übermit-

teln die Lohnnachweise aus einer systemgeprüften maschinellen Ausfüllhilfe an den zustän-

digen Unfallversicherungsträger. Eine maschinelle Zuführung von Meldedaten aus den Be-

ständen der Unternehmer in die Ausfüllhilfe ist nicht zulässig. 

2.4 Schlüsselzahlen für Melde- und Anzeigegründe  
Die Melde- und Anzeigegründe sind in den Meldungen vierstellig alphanumerisch zu ver-

schlüsseln. Für jede Meldegruppe ist entsprechend dem Meldesachverhalt der zutreffende 

Schlüssel (siehe Anlage 1) anzugeben. 

Treffen für einen meldepflichtigen Sachverhalt beim elektronischen Lohnnachweis innerhalb 

der Meldegruppe Einstellung/Beendigung mehrere Meldegründe zu, ist stets der Meldegrund 

mit der niedrigeren Schlüsselzahl anzugeben. 
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2.5 Korrekturverfahren 
Sind Korrekturen der gemeldeten Daten notwendig, hat der Unternehmer unverzüglich die 

inhaltlich fehlerhafte Meldung zu stornieren und die Meldung erneut zu erstatten (siehe § 99 

Abs. 3 SGB IV).  

Zur Stornierung eines bereits übermittelten elektronischen Lohnnachweises sind im Daten-

satz die Daten zur Steuerung, Daten zur Identifikation (siehe Anlage 2) und das Stornokenn-

zeichen zu übertragen.  

Sofern sich ein abgegebener elektronischer Lohnnachweis als fehlerhaft herausstellt und 

dieser insoweit storniert und neu abgegeben wird, erfolgt eine Abrechnung des korrigierten 

elektronischen Lohnnachweises nach einer Überprüfung durch den Unfallversicherungsträ-

ger grundsätzlich einmal jährlich, spätestens mit der nächsten Umlage (§ 152 SGB VII). Auf 

Antrag des Unternehmers werden korrigierte elektronische Lohnnachweise unverzüglich ge-

prüft und ggf. abgerechnet.     

3. Inhalt des elektronischen Lohnnachweises 

3.1 Allgemeines 
Mit dem elektronischen Lohnnachweis übermittelt der Unternehmer Berechnungsgrundlagen 

für die von ihm geschuldeten Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungsträger. Er ist 

mit der Unternehmensnummer und dem Identifikationskennzeichen zu erstatten. 

Voraussetzung für die Erstattung der Meldungen im automatisierten Verfahren ist insbeson-

dere, dass die Daten über die Höhe der beitragspflichtigen Arbeitsentgelte in der Unfallversi-

cherung aus maschinell geführten Entgeltunterlagen herrühren und die Arbeiten ordnungsge-

mäß durchgeführt werden. Die den Meldungen zugrunde liegenden Tatbestände müssen 

maschinell erkannt werden. 

3.2 Datensatz und Datenbausteine  
Für die Datenübermittlung zwischen den Unternehmen und der Annahmestelle der Unfallver-

sicherungsträger ist der fachliche Datensatz Lohnnachweis (DSLN) mit den dazugehörigen 

Datenbausteinen zu verwenden (siehe Anlage 2). 

Der DSLN enthält die Daten für die Beitragsgrundlage, zur Steuerung und Identifikation so-

wie den Datenbaustein Ansprechpartner (DBAP). Kommt es durch Fehler zu Rückmeldun-

gen, wird an den DSLN der Datenbaustein Fehler (DBFE), im Falle von Bestandsfehlern der 

Datenbaustein Fehler UV-Stammdatendatei (DBFU) angehängt.   
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4. Stammdatendienst  

4.1 Allgemeines 
Nach § 101 Abs. 4 SGB IV führt der Unternehmer vor der Erstattung des elektronischen 

Lohnnachweises einen automatisierten Abgleich mit der bei der Deutschen Gesetzlichen Un-

fallversicherung errichteten Stammdatendatei durch. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur 

Meldungen mit korrekten Mitgliedsnummern und Gefahrtarifstellen übermittelt werden kön-

nen.   

4.2 Verfahren  
Für den automatisierten Abgleich mit der Stammdatendatei ist zunächst eine Anzeige des 

Unternehmers zur Abgabe des elektronischen Lohnnachweises erforderlich, mit der die 

Stammdaten abgefragt werden. Diese Anzeige erfolgt elektronisch und enthält insbesondere 

den zuständigen Unfallversicherungsträger, die Unternehmensnummer und das Identifikati-

onskennzeichen des Unternehmens. 

Daraufhin werden dem Unternehmer für den elektronischen Lohnnachweis die entsprechen-

den Stammdaten mit Gültigkeiten durch elektronische Datenübertragung zur Verfügung ge-

stellt. 

Die Anzeige des Unternehmers zur Erstattung eines elektronischen Lohnnachweises ist zu 

stornieren, wenn sie irrtümlich erfolgt ist.  

Wird nach dem Abgleich mit der Stammdatendatei kein entsprechender elektronischer Lohn-

nachweis übermittelt, kann der zuständige Unfallversicherungsträger insoweit eine Schät-

zung vornehmen. Eine Schätzung kann auch durchgeführt werden, wenn der erforderliche 

Abgleich mit den Stammdaten unterbleibt. 

4.3 Verfahren bei Verwendung einer systemgeprüften Ausfüllhilfe 
Nutzt der Unternehmer für die Meldung des elektronischen Lohnnachweises kein systemge-

prüftes Entgeltabrechnungsprogramm, stellt die systemgeprüfte Ausfüllhilfe den automati-

sierten Abgleich mit den Daten der Stammdatendatei geeignet sicher.  

4.4 Datensätze und Datenbausteine 
Für die Datenübermittlung bei der Anzeige zur Abgabe eines elektronischen Lohnnachwei-

ses ist der fachliche Datensatz Abfrage Stammdaten (DSAS) mit den zugehörigen Daten-

bausteinen zu verwenden (siehe Anlage 3). 

Zur Datenübermittlung für den automatisierten Abgleich mit den Daten der Stammdatendatei 

zwischen der Annahmestelle der Unfallversicherungsträger und den Unternehmen wird der 

fachliche Datensatz Stammdatendienst (DSSD) verwendet (siehe Anlage 4). 

Für die Kommunikationsdaten gilt Abschnitt 2.1 entsprechend. 
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5. Stammdatendatei  

Die bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung errichtete Stammdatendatei enthält 

die Informationen, die zum Abruf der Daten aller Unternehmen, die einen elektronischen 

Lohnnachweis erstellen müssen, notwendig sind.  

Insbesondere sind dies die von den Unfallversicherungsträgern gemeldeten Informationen 

zur Unternehmensnummer, das Identifikationskennzeichen und die anzuwendenden Ge-

fahrtarifstellen mit Gültigkeiten  

6. Verarbeitung, Weiterleitung und Nutzung der Daten 

6.1 Allgemeines 
Nach dem automatisierten Abgleich mit den Daten der Stammdatendatei übermittelt der Un-

ternehmer den elektronischen Lohnnachweis über den Kommunikationsserver an die Annah-

mestelle der Unfallversicherungsträger.  

6.2 Entschlüsselung und Prüfung durch die Annahmestelle 
Die Annahmestelle der Unfallversicherungsträger entschlüsselt die Daten und nimmt die 

technische Prüfung vor. Dabei gilt § 97 Abs. 3 bis 5 SGB IV entsprechend. Die Mängel zu-

rückgewiesener elektronischer Lohnnachweise sind unverzüglich zu beheben und die zu-

rückgewiesenen Meldungen erneut zu erstatten. 

Für die Rückmeldungen (insbesondere Verarbeitungsbestätigungen, Fehlermeldungen) ist 

Anlage 5 zu den Gemeinsamen Grundsätzen für die Kommunikationsdaten nach § 28b Abs. 

1 Nr. 4 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

6.3 Prüfung gegen die Stammdatendatei 
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung prüft die ihr von der Annahmestelle der Unfall-

versicherungsträger zugeleiteten Meldungen gegen ihre Informationen im Stammdatendienst 

und leitet fehlerfreie Meldungen an den zuständigen Unfallversicherungsträger innerhalb ei-

nes Arbeitstages weiter. 

7. Übergang zum elektronischen Lohnnachweis 

Ab dem 01.01.2017 sind die Stammdaten für die Meldung zur Unfallversicherung automati-

siert abzugleichen. 

Die Verpflichtung zur Übermittlung des elektronischen Lohnnachweises gilt ab dem 

01.01.2017 für alle Meldezeiträume nach dem 31.12.2015.  
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8. Abkürzungsverzeichnis 

DBAP Datenbaustein Ansprechpartner 

DBFU Datenbaustein Fehler UV-Stammdatendatei 

DBFE Datenbaustein Fehler 

DSAS Datensatz Abfrage Stammdaten 

DSLN Datensatz elektronischer Lohnnachweis 

DSSD Datensatz Stammdaten 

SGB Sozialgesetzbuch 

SDD  Stammdatendienst 

Vorgangs-ID Identifikationskennzeichen für den Meldevorgang 
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